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LANDTAGSWAHL 2021  
Fragen in Zeiten von Corona 
Die Landtagswahl 2021 steht unter dem Vorzeichen der Coro-
na-Pandemie. Wie wird die Wahl unter den derzeitigen Bedingun-
gen organisiert? Wie wird der Schutz der Gesundheit im Wahllokal 
bestmöglich gewährleistet? Diese Fragen möchten wir Ihnen gerne 
beantworten. 
In der seit 15. Februar 2021 gültigen Corona-Verordnung der Lan-
desregierung  sind in § 10a Regelungen für Wahlen und Abstim-
mungen getro� en, welche für alle Personen in den Wahlgebäuden 
gelten. Im Folgenden sind wesentliche Punkte der Verordnung für 
Wählende und Wahlbeobachtende zusammengefasst und erläutert. 

Muss ich meine Stimme in einem Wahllokal abgeben? 
Nein. Wenn Sie Angst vor einer Corona-Infektion haben, können Sie 
Ihre Stimme auch bequem von zu Hause per Briefwahl abgeben. 
Falls Sie eine ärztliche Befreiung von der Maskenp� icht haben, emp-
fehlen wir Ihnen jedoch an der Briefwahl teilzunehmen. 

Wann ist der Andrang in den Wahllokalen besonders hoch? 
Die Erfahrungen vergangener Wahlen zeigen eine besonders hohe 
Auslastung der Wahllokale zwischen 11.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
von 14.30 Uhr – 17.00 Uhr. 
Wenn es Ihnen möglich ist, dann geben Sie Ihre Stimme doch außer-
halb dieser Stoßzeiten ab. Sie tragen so dazu bei, dass sich vor dem 
Wahlraum keine Warteschlangen bilden. 

Wie beantrage ich Briefwahlunterlagen? 
Am einfachsten können Sie Briefwahl online mit den Daten aus Ihrer 
Wahlbenachrichtigung beantragen. Weitere Informationen zur Brief-
wahl � nden Sie unter: www.schliengen.de 

Welche Corona-Regelungen gelten in den Wahllokalen? 
Die Corona-Verordnung der Landesregierung sieht folgende Rege-
lungen in den Wahllokalen vor:
• Im gesamten Wahlgebäude besteht die P� icht zum Tragen einer 

medizinischen Maske (chirurgische Einweg-Maske oder FFP2-Mas-
ke der Normen KN95/N95). Von dieser Regelung sind nur Kinder 
bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die durch 
ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass ihnen das Tragen einer 
Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, ausge-
nommen.

• Vor dem Betreten des Wahlraums muss jede Person sich die Hände 
desin� zieren. Vor jedem Wahllokal ist ein Spender mit Händedes-
infektionsmittel angebracht.

• Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
zuhalten.

• Sie dürfen Ihren eigenen Schreibstift (am besten Kugelschreiber) 
zum Ausfüllen Ihres Stimmzettels mitbringen und verwenden. Sie 
müssen dann nicht auf den von uns bereitgestellten Kugelschrei-
ber zurückgreifen.

• Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion wie Fieber, tro-
ckenen Husten oder eine Störung des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns aufweisen oder in den letzten zehn Tagen vor der Wahl Kon-
takt zu einer in� zierten Person hatten, dürfen nicht im Wahllokal 
wählen. Für diese kurzfristig erkrankten oder abgesonderten 
Personen besteht dann bis 15 Uhr am Wahltag die Möglich-
keit, Briefwahl zu beantragen.

 
Die ehrenamtlichen Wahlhelfer sind dazu angehalten, die Einhal-
tung der Regelung zu überwachen. Darüber hinaus behalten wir uns 
vor, nur so vielen Wählerinnen und Wähler zeitgleich Zugang zum 
Wahlraum zu gewähren, wie es der Infektionsschutz zulässt.  

Was muss ich neben den Corona-Regeln noch beachten, wenn 
ich meine Stimme im Wahllokal abgeben möchte? 
Für die Stimmabgabe im Wahllokal bringen Sie am Wahltag bitte Ihre 
Wahlbenachrichtigung sowie Ihren gültigen Personalausweis mit.  
Sollten Sie keine Wahlbenachrichtigung haben, können Sie trotz-
dem an der Wahl teilnehmen. In diesem Fall müssen Sie einen gül-
tigen Personalausweis oder Reisepass zum Wahllokal mitbringen. 
Informieren Sie sich vorab in jedem Falle beim Wahlamt unter 07635 
3109-10, ob Sie in das Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
Sollten Sie in einem anderen Wahllokal wählen möchten, als auf Ih-
rer Wahlbenachrichtigung angegeben, müssen Sie dazu einen Wahl-
schein beantragen. Das Wahllokal muss sich jedoch in Ihrem Land-
tagswahlkreis 48 Breisgau be� nden. Einen Wahlschein erhalten Sie, 
wenn Sie Briefwahl beantragen. 

Was muss ich beachten, wenn ich mich als Wahlbeobachterin 
oder Wahlbeobachter im Wahlgebäude aufhalten möchte? 
Die Corona-Verordnung der Landesregierung sieht folgende Rege-
lungen in den Wahllokalen vor:
• Sollten Sie die Wahlhandlung oder die Auszählung als Wahlbe-

obachterin oder Wahlbeobachter verfolgen wollen, müssen Sie 
ebenfalls eine medizinische Maske (chirurgische Einweg-Maske 
oder FFP2-Maske der Normen KN95/N95) tragen.

• Sie müssen Ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung angeben.
• Mit einem ärztlichen Attest, welches Sie vom Tragen von einer 

Schutzmaske befreit, dürfen Sie sich in einem Wahllokal zwischen 
8 Uhr und 13 Uhr und zwischen 13 Uhr und 18 Uhr und ab 18 Uhr 
für jeweils längstens 15 Minuten aufhalten, in Briefwahlräumen für 
längstens 15 Minuten. Zudem müssen Sie zu den Mitgliedern des 
Wahlvorstands und zu den Hilfskräften jeweils einen Mindestab-
stand von zwei Metern einhalten.

 
Wie werden die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer geschützt? 
Zum Schutz der ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
wurde ein Hygienekonzept entwickelt.

- Fortsetzung auf Seite 2 -
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Einladung zur Jagdgenossen-
schaftsversammlung 
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Schliengen � ndet am 
  

Mittwoch, den 17. März 2021 
um 18:00 Uhr 

im Bürger- und Gästehaus Schliengen 
  

statt. 

-Einlass ab 17:30 Uhr zwecks Eintragung der 
Anwesenheit und Ausstellung der Stimmkar-
ten- 
  
Für die Versammlung ist folgende Tagesord-
nung vorgesehen: 
 
1. Begrüßung mit Feststellung der form- 

und fristgerechten Einladung
2. Feststellung der anwesenden und ver-

tretenen Jagdgenossen und der durch 
diese gehaltenen Flächenanteile

3. Eventuelle Zulassung von Nicht-Jagd-
genossen

4. Beratung und Beschlussfassung über 
die erneute Übertragung der Verwal-
tung auf den Gemeinderat für 6 Jahre 
gemäß § 15 Abs. 7 i. V. m. § 17 Abs. 4 
JWMG, ggf. wenn die Verwaltung nicht 
auf die Gemeinde übertragen wird: 
Wahl des Jagdvorstandes

5. Beratung und Beschlussfassung über 
die Neufassung der Satzung der Jagd-
genossenschaft Schliengen (Anpassung 
an das Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetz (JWMG))

6. Bestellung eines Kassen- und Rech-
nungsprüfers

7. Verschiedenes
  
Die Versammlung der Jagdgenossen-
schaft ist nichtö� entlich.  
  
Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks Schliengen werden hiermit zur 
Sitzung eingeladen. Eine persönliche Einla-
dung ergeht nicht. 
Corona bedingt bitten wir um Anmeldung 
unter Tel. 07635/3109-35 oder per E-Mail an 
mueller.gregor@schliengen.de 
  
Jagdgenossen gemäß § 15 Jagd- und Wild-
tiermanagementgesetz (JWMG) sind die Ei-
gentümerinnen und Eigentümer der Grund-
� ächen, die zu einem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gehören, also alle Grundstücks-
eigentümerinnen und Grundstückseigen-
tümer, deren Grundstücke zum Jagdbezirk 
Schliengen 1 und 2, Liel, Mauchen und Obe-
reggenen gehören. Eigentümer von Grund-
stücken, auf denen die Jagd ruht oder aus 
sonstigen Gründen nicht ausgeübt werden 
darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht 
an. 

Die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft 
bedürfen sowohl der Mehrheit der anwe-
senden und vertretenen Jagdgenossen, als 
auch der Mehrheit der bei der Beschlussfas-
sung vertretenen Grund� ächen. Stimment-
haltungen werden als Ablehnung gezählt. 
Miteigentümer oder Gesamtheitseigen-
tümer können ihr Stimmrecht als Jagdge-
nossen nur einheitlich ausüben; die nicht 
einheitlich abgegebenen Stimmen werden 
nicht gezählt. Der abstimmende Miteigen-
tümer oder Gesamthandseigentümer gilt 
als Vertreter der anderen Mitberechtigten. 
Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht 
durch einen mit schriftlicher Vollmacht ver-
sehenen Vertreter ausüben. Jeder Jagdge-
nosse hat eine Stimme. 
  
Das aktualisierte Jagdkataster (Stand 
22.01.2021) und der Entwurf der Neufas-
sung der Satzung der Jagdgenossenschaft 
Schliengen können nach vorheriger Termin-
absprache mit Herr Müller, Tel.: 07635/3109-
35 im Rathaus in Schliengen, Zimmer 11, 
eingesehen werden. 
  
Schliengen, den 4. März 2021 
Dr. Christian Renkert 
Bürgermeister 

 
Die Teilnehmer werden gebeten beim Betre-
ten der Halle die Hände mit dem bereitge-
stellten Desinfektionsmittel zu desin� zieren. 

Die eingesetzten Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden mit 
Handdesinfektionsmittel, medizinischen Masken (chirurgische Ein-
weg-Masken oder FFP2-Masken) und Einmalhandschuhen versorgt. 
Die Arbeitsplätze im Wahlvorstand werden mit Plexiglasscheiben 
ausgestattet und gemäß der Abstandsregel angeordnet. 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer haben die Möglichkeit am Samstag 
vor der Wahl einen Antigen-Schnelltest auf Kosten der Gemeinde 
vorzunehmen. 

Warum notieren die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
die Uhrzeit meiner Stimmabgabe? 
Im Infektionsfall hat das Gesundheitsamt so die Möglichkeit, eine 
potenzielle Ansteckungskette zielgenauer nachzuverfolgen. Des-
halb notiert der Schriftführer des Wahlvorstands die Uhrzeit Ihrer 
Stimmabgabe.  

Warum müssen sich Begleitpersonen von Wählerinnen und 
Wählern in eine Besucherliste eintragen? 
Für eine etwaige Nachverfolgung von Ansteckungsketten im Infekti-
onsfall ist es verp� ichtend, dass die Kontaktdaten aller Personen, die 
sich im Wahlraum aufhalten, festgehalten werden. 
Die Mitglieder des Wahlvorstands und die Wählenden sind bekannt. 
Alle weiteren Personen werden gebeten, ihre Kontaktdaten in einer 
Besucherliste gemäß Corona-Verordnung zu hinterlassen. Dies gilt 
etwa für begleitende Familienangehörige, Wahlbeobachterinnen und 
Wahlbeobachtern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Presse. 
Die Besucherliste wird vertraulich behandelt und nach zwei Wo-
chen vernichtet.  

Wie kann ich meine Stimme bei Krankheitssymptomen am 
Sonntag abgeben? 
Für Ansteckungsverdächtige besteht ein Zutrittsverbot zum Wahl-
gebäude. Hiervon erfasst werden Personen, die in Kontakt zu einer 
mit dem Coronavirus in� zierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, die ty-
pische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 
Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns, aufweisen. 
Melden Sie sich so früh wie möglich, spätestens aber am Wahltag 
bis 15.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Schliengen, Tel. 07635 3109-20.
Wenn Sie eine Person die Briefwahlunterlagen abholen lassen, benö-
tigt diese eine schriftliche Vollmacht. Die Stimmabgabe durch eine 
Vertretung ist nicht möglich. 

Wo erhalte ich weitere Informationen zum Coronavirus? 
Aktuelle Informationen und Hinweise zum Coronavirus bietet die 
Webseite des Landkreises Lörrach unter  www.loerrach-landkreis.de/
corona
Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus, die nicht in Zusammen-
hang mit der Landtagswahl stehen, hilft Ihnen auch das Corona-Bür-
gertelefon des Gesundheitsamts Lörrach: Tel. 07621 410-8971, 
mit folgenden Sprechzeiten: 
Montag - Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr 

- Fortsetzung der Titelseite -

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Zutritt nur mit medizinischen Masken (also 
sogenannte OP-Masken) oder auch Masken 
der Standards KN95/N95 oder FFP2. 
  
Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Co-
rona-Virus wird um Einhaltung folgender 
Verhaltensregelungen gebeten: 

• Verzicht auf Händeschütteln 
• Mindestabstand von 1,5 m 
• Anhusten und Anniesen vermeiden 

•  Berührungen von Augen, Nase oder 
Mund vermeiden 

•  Nies- und Hustetikette einhalten (zum 
Naseputzen nur Einmal-Taschentücher 
verwenden und sie nicht o� en liegen 
lassen, sondern sofort entsorgen. In 
Taschentuch oder Armbeuge niesen/
husten) 

• Hände oft gründlich waschen 

Bitte beachten Sie auch das Zutritt- und Teil-
nahmeverbot nach § 7 Corona-Verordnung: 
Keinen Zutritt haben Personen, die in Kon-
takt zu einer mit dem Coronavirus in� zierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergan-
gen sind, oder die typischen Symptome ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus, nament-
lich Fieber, trockener Husten, Störungen des 
Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen. 

AKTUELLES • WISSENSWERTES • INFOS AUS DER GEMEINDE! 

Rathausbesuche nur nach vorheriger Terminabsprache 
Aus aktuellem Anlass sind Besuche bei der Gemeindeverwaltung Schliengen vorerst bis auf weiteres nur nach vorheriger 
Terminabsprache möglich. 
  
Damit sollen größere Menschenansammlungen im Wartebereich vermieden werden und die Ansteckungsgefahr minimiert werden. Auch 
die Kundenkontakte an den einzelnen Arbeitsplätzen sollen entsprechend der momentan geltenden Hygienerichtlinien auf Abstand er-
folgen. 
  
Soweit möglich, sollten Ihre unaufschiebbaren Anliegen zuvor telefonisch oder per E-Mail abgeklärt werden, sodass evtl. eine persönliche 
Vorsprache nicht mehr erforderlich ist. Zur Terminvereinbarung melden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail bei den entsprechenden 
Mitarbeitern. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Telefonverzeichnis. 

TELEFONVERZEICHNIS 

 Tel.-Nr.  Fax  Zimmer 

BÜRGERMEISTER
Dr. Christian Renkert  3109-25  3109-821 9 

SEKRETARIAT BÜRGERMEISTER
AMTSBLATT 
Claudia Böhler-Fricker 
boehler-fricker.claudia@schliengen.de

3109-21  3109-821 9 

HAUPTAMT 
Lioba Baumgartner 
baumgartner.lioba@schliengen.de

 3109-20  3109-820 10 

Heiko Eichin 
eichin.heiko@schliengen.de  3109-15  3109-815 15 

EINWOHNERMELDEAMT
Ronja Rieder 
rieder.ronja@schliengen.de

 3109-10  3109-810 1 

FRIEDHOFSVERWALTUNG
Carmen Vetter
vetter.carmen@schliengen.de

 3109-11  3109-811 1 

STANDESAMT / ORDNUNGSAMT 
Ulrike Rodenbücher 
rodenbuecher.ulrike@schliengen.de

 3109-12  3109-812 7/2 

RENTEN UND SOZIALES / FLÜCHTLINGE 
Jörg Korn 
korn.joerg@schliengen.de

 3109-17  3109-817 2 

FLÜCHTLINGSSOZIALBERATUNG
Jörg Weiss 
joerg.weiss@diakonie.ekiba.de

3109-42  3109-842 2 

GRUNDBUCHEINSICHTSSTELLE
TOURISTIKBÜRO / MÄRKTE 
Juliane Meier 
meier.juliane@schliengen.de 

 3109-14  3109-814 7/1 

BAUAMT 
Thomas Wehner
wehner.thomas@schliengen.de

3109-40 3109-840 5

Agnes Stowasser 
stowasser.agnes@schliengen.de  3109-41  3109-841 4 

Nadine Lösle 
loesle.nadine@schliengen.de 3109-43  3109-843 3 

Heike Flaig 
� aig.heike@schliengen.de 3109-44  3109-844 6 

Günther Ortstein 
ortstein.guenther@schliengen.de 3109-13 3109-813 6

 Tel.-Nr. Fax Zimmer

GEMEINDEKASSE
Martina Baumgartner 
baumgartner.martina@schliengen.de

3109-30  3109-830 12 

RECHNUNGSAMT
Thomas Widmann 
widmann.thomas@schliengen.de

 3109-37  3109-837 14 

Gregor Müller  
mueller.gregor@schliengen.de 3109-35  3109-835 11 

Tina Zimmermann 
zimmermann.tina@schliengen.de 3109-31  3109-831  13

EDV
Sebastian Schröder  
schroeder.sebastian@schliengen.de

3109-34  3109-834  17 

BAUHOF   822195  825870 

Michael Döbelin, Bauhof allgemein

Jannik Haas, Park-und Gartenanlagen

bauhof@schliengen.de

       0172 6206098

       01721744203

ZWECKVERBÄNDE/PUMPWERK 
STEINENSTADT
Carina Bürgelin  
buergelin.carina@schliengen.de

3109-33
9297  3109-833  

Ina Keil
keil.ina@schliengen.de

WASSERMEISTER 9297  

Thomas Domagala 
domagala.thomas@schliengen.de

0172 
8434765  

Thorsten Becker 
wasserwerk@schliengen.de

0174 
3426439  

KLÄRANLAGE
klaeranlage@schliengen.de 9107

FÖRSTER
Tröndle, Patrick (Gemeindewald) 
Wiegand, Heike (Privatwald)

8791 824213  

ARCHIV IM BÜRGER- 
UND GÄSTEHAUS 
Petra Maier (Dienstag bis Donnerstag) 
maier.petra@schliengen.de 

0151 
12227493 

GEMEINDESOZIALARBEIT 
Marco Kunz 
gemeindesozialarbeit@schliengen.de 

0151 
12227546   



Seite 4 Donnerstag, 04. März 2021 Schliengen

Wahlscheinantrag 
bequem per Internet 
Zu der Landtagswahl kann ein Wahlschein 
neben den herkömmlichen Beantragungs-
arten schriftlich oder mündlich auch durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form beantragt werden. Wir 
bieten Ihnen zur Wahl die Beantragung ei-
nes Wahlscheines per Internet auf unserer 
Homepage www.schliengen.de an. Beim 
Aufruf des Links erhalten Sie ein Erfassungs-
formular für Ihre Antragsdaten. Die Daten 
auf Ihrer Wahlbenachrichtigung tragen Sie 
in das Antragungsformular ein. Ihnen steht 
es o� en, sich die Unterlagen nach Hause 
oder an eine abweichende Versandan-
schrift senden zu lassen. Ihre Antragsdaten 
werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung über-
tragen. Für die automatische Prüfung Ihrer 
Daten benötigen wir unter anderem zwin-
gend die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und 
Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten 
nicht mit unserem dialogisierten Wähler-
verzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie 
automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 
anschließend per Post zugestellt. Sollten Sie 
Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen 
haben, können Sie auch formlos per E-Mail 
an rieder.ronja@schliengen.de einen Wahl-
schein beantragen. In diesem Fall teilen Sie 
uns bitte Ihre persönlichen Daten (Name, 
Vorname, Geburtsdatum und vollständige 
Wohnanschrift) mit. 

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden 
Sie sich bitte an Ronja Rieder, Tel.:  07635 / 
3109-10, E-Mail:  rieder.ronja@schliengen.de 

Bitte beachten Sie, dass die Möglich-
keit des Internetwahlscheinantrags am 
Dienstag, 09.03.2021 um 12.00 Uhr ge-
schlossen wird, damit wir Ihnen die Wahl-
scheine noch per Post zustellen können.  

Nach der Schließung der o.g. Möglich-
keit können Sie die Wahlscheine gerne 
direkt im Einwohnermeldeamt zu den 
gewohnten Ö� nungszeiten und am Frei-
tag, ,12.03.2021 zusätzlich von 14:00 bis 
18:00 Uhr beantragen und abholen.  

An alle Eltern der 
Gesamtgemeinde 
Schliengen ! 
Da die Pandemiebedingungen immer 
noch bestimmte Maßnahmen erfor-
dern, kann dieses Jahr die Anmelde-
woche nicht auf dieselbe Weise wie 
die vergangenen Jahre statt� nden. 
  
Die Erfassungsbögen werden auf die 
Homepage der Gemeinde Schliengen 
gestellt und können dort herunterge-
laden werden. 

Bitte beachten Sie, dass Niederegge-
nen einen eigenen Erfassungsbogen 
hat; für Schliengen, Liel, Mauchen und 
Obereggenen gilt das gleiche Formu-
lar.  
  
Es können alle Kinder, die bis zum 
31.12.2022 ihren dritten Geburtstag 
erreichen, erfasst werden, Krippenkin-
der ab dem ersten Geburtstag. 

Die ausgefüllten Erfassungsbögen 
bitte bei ihrem erstgenannten Kin-
dergarten in den Briefkasten einwer-
fen. 
  
Bis zum 15. März müssen die For-
mulare ausgefüllt in den Kindergär-
ten abgegeben sein! 
  
Wir danken für ihr Verständnis. Wir be-
mühen uns, die eingegangenen Erfas-
sungsbögen so schnell wie möglich 
zu bearbeiten. Über die Ergebnisse 
bzw. Zusagen der Plätze werden Sie 
bis Anfang Mai schriftlich informiert. 
  
Die Kindergärten 
der Gesamtgemeinde Schliengen 

Information zu Fahrten zu 
den Impfzentren 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
  
erste Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
impfberechtigt sind und einen Impfter-
min bekommen haben, wurden bereits 
geimpft. 
  
Wichtig ist uns, dass die angebotenen 
Impftermine ausgenutzt werden und 
kein Termin wegen fehlender Transport-
möglichkeit abgesagt werden muss. 
  
Bitte beachten Sie dabei, dass Menschen, 
die aufgrund einer eingeschränkten Mo-
bilität nicht selbstständig zu einem der 
Impfzentren gelangen können, eine kos-
tenlose Fahrt zum Impfzentrum von ihrer 
Krankenkasse bezahlt bekommen. Dazu 
hat sich das baden-württembergische 
Sozialministerium auf eine entsprechen-
de Regelung mit den Krankenkassen 
geeinigt. Für die Fahrt zum Impfzentrum 
wird eine Verordnung des Hausarztes 
benötigt, die telefonisch erfragt werden 
kann. Somit soll verhindert werden, dass 
ein Weg zur Hausarztpraxis nötig ist. Da-
mit kann dem betre� enden Personen-
kreis die Fahrt zum Impftermin auf einfa-
che Weise ermöglicht werden. 
  
Diese Regelung können zunächst alle in 
der ersten Gruppe der Impfberechtigten 
nutzen - also diejenigen, die älter als 80 
Jahre sind und etwa mobilitätseinge-
schränkt sind. Für Menschen, die in Schli-
engen wohnen bieten sich Impftermine 
in den Impfzentren Müllheim, Lörrach 
oder Freiburg an. 
  
Wir suchen Freiwillige, die sich für Impf-
willige im fortgeschrittenen Alter, die 
dies selbst nicht erledigen können, um 
Impftermine kümmern. Soweit Sie sich 
dies vorstellen können, bitten wir um 
Mitteilung unter Tel. 3109-21 bei Frau 
Böhler-Fricker. 
  
  
Dr. Christian Renkert 
Bürgermeister 
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Schluss mit „Plus“  
Ab März gibt es neue Labels für den Ener-
gie- und Wasserverbrauch von Haushalts-
geräten. A+++ hat ausgedient. Stattdes-
sen gibt es dann nur noch die Noten A bis 
G. Sie sollen für bessere Vergleichbarkeit 
sorgen. Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg 
und die Energieagentur Südwest erklä-
ren das neue Energielabel.  
Was ändert sich bei den E�  zienzlabels 
und warum?
Die neuen Labels sehen nur auf den ers-
ten Blick so aus wie die alten. Vor allem bei 
den E�  zienzklassen hat sich einiges ge-
tan.  Die neuen E�  zienzlabels haben keine 
Plus-Klassen mehr wie „A+++“ oder „A++“. 
Stattdessen reicht ihre Skala immer von A 
bis G. Damit werden sie aussagekräftiger. 
„Bei Kühlschränken lagen zum Beispiel zu-
letzt fast alle Modelle in den besten Klasse, 
obwohl die Unterschiede teils groß waren. 
Für Kund:innen ist es daher wichtig zu wis-
sen, dass zunächst keine Geräte mit Energie-
e�  zienzklasse A auf dem Markt erscheinen. 

liche Einschränkungen für den Flugverkehr 
in den besonders sensiblen Nachtstunden, 
insbesondere ab 23 Uhr. Den Antrag auf 
Änderung des Betriebsreglements hat der 
Flughafenverwaltungsrat des EuroAirports 
bei den französischen Behörden gestellt. 
Noch bis zum 11. Mai können sich alle Inter-
essierten zu dem Vorhaben äußern. 

Bei der Informationsveranstaltung wird der 
Antrag in deutscher Sprache erläutert. Zu-
dem werden technische Einzelheiten der zu-
grundeliegenden Studie erklärt. Teilnehmen 
werden auch Regierungspräsidentin Bärbel 
Schäfer und Landrätin Marion Dammann. 
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglich-
keit, ihre Fragen zu dem Vorhaben zu stellen. 

Die Einwahldaten zu der Veranstaltung � n-
den alles Interessierten auf der Internetseite 
des RP unter „Aktuelles“: www.rp-freiburg.
de. Von dort gelangt man auch zu den Un-
terlagen des Verfahrens und zur Internetsei-
te der französischen Behörden, auf der Stel-
lungnahmen abgegeben werden können. 
Das RP weist darauf hin, dass auf Schweizer 
Seite bereits am Vortag, 11. März, eine öf-
fentliche Veranstaltung zu dem Anhörungs-
verfahren statt� ndet.  

ALLGEMEINES

ED Netze GmbH infor-
miert über die jährliche 
Stromablesung 
Die jährliche Ablesung � ndet im März 
in Schliengen und allen Teilorten Liel, 
Mauchen, Niedereggenen und Obe-
reggenen statt. 

Aufgrund der Corona-Pandemie 
wird die Ablesung in hybrider Form 
durchgeführt. 

Objekte mit mehr als sechs Zählern 
in der Anlage werden vor Ort durch 
Mitarbeiter des Ablesedienstleister 
U-Serv abgelesen. In Mehrfamilien-
häusern dieser Größe be� nden sich 
die Zähler immer im Keller oder ei-
nem separaten Raum, in dem eine 
kontaktlose Ablesung möglich ist. 

An alle anderen Kunden werden 
zum Schutz der Gesundheit Kunden-
selbstablesekarten versendet. Die 
Kunden erhalten eine Karte mit der 
Bitte, Ihren Stromzähler selbst abzu-
lesen. Die Daten können dann auf 
verschiedenen Wegen (Internet, Post, 
Telefon) entsprechend übermittelt 
werden. 

Blaues Kreuz Lörrach 
Beratung und Selbsthilfegruppen für 
Menschen mit Alkoholproblemen und 
deren Angehörige, besonderer Schwer-
punkt: Sucht im Alter - Suchtproblematik 
bei der Generation 60+.   

Pestalozzistr. 11, 79540 Lörrach-Stetten 

Weitere Informationen auch unter: www.
blaues kreuzloerrach.de. Anmeldung 
über Tel. 07621 / 44612 oder regiops-
bloe@web.de 

Diese wird für künftige, noch e�  zientere 
Geräte freigehalten“, erklärt Erika Höcker, 
Energieberaterin der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
und der Energieagentur Südwest. 

Wohin führt der QR-Code?
Ein weiteres Merkmal des neuen Energiela-
bels ist der QR-Code in der oberen, rechten 
Ecke des Labels. Er verlinkt zur Datenbank 
„European Product Database for Energy La-
belling“ (kurz: EPREL). Alle Hersteller müssen 
ihre Elektrogeräte in dieser Datenbank re-
gistrieren und technische Daten zu ihrem 
Produkt hinterlegen. Verbraucher:innen 
können so zusätzliche Produkt-informatio-
nen abrufen. 

Sind die neuen Label besser als die alten? 
Die neuen E�  zienzklassen bringen einige 
Verbesserungen mit sich: Die neue Kenn-
zeichnung unterscheidet feiner zwischen 
den einzelnen E�  zienzklassen. Das erlaubt 
eine schnellere und genauere Einschätzung 
des Energieverbrauchs. Zudem sagt den 
meisten Verbraucher:innen der Wasserver-
brauch pro Waschzyklus oder Spüldurchlauf 
mehr als ein abstrakter Jahresverbrauch – 
wie er bei dem alten Label üblich war. Au-
ßerdem sind die Kriterien der E�  zienzklas-
sen gestiegen, sodass nicht mehr fast alle 
Modelle mit einem „grünen“ Image werben 
können. Das drängt die Hersteller, zukünfti-
ge Produkte umweltschonend zu produzie-
ren. 
  
Fragen zum Energielabel, energiee�  zienten 
Haushaltsgeräten, Stromverbrauch oder al-
len anderen Energiethemen beantwortet 
Ihnen die Energieberaterin Dr. Erika Höcker 
der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg und der Energieagentur Südwest. 
Vereinbaren Sie einen Termin unter  0175 
141 5558 oder unter erika.hoecker@
energieagentur-suedwest.de. Weitere In-
formationen auf www.verbraucherzentra-
le-energieberatung.de bzw. www.energie-
agentur-suedwest.de 
 
 

 

Regierungspräsidium und Landkreis Lör-
rach informieren über Anhörung zu Be-
triebseinschränkungen am EuroAirport 

In einer ö� entlichen Veranstaltung am Frei-
tag, 12. März, um 18.30 Uhr informieren 
das Regierungspräsidium Freiburg und der 
Landkreis Lörrach über das laufende Anhö-
rungsverfahren zu Betriebsbeschränkungen 
am EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg. 
Die Veranstaltung ist als Videokonferenz 
(Zoom) organisiert und � ndet in deutscher 
Sprache statt. 

Ziel des Anhörungsverfahrens, das von der 
Präfektur des elsässischen Départements 
Haut-Rhin durchgeführt wird, sind zusätz-

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Online finden Sie nützliche Informationen:

» Preislisten
» Ansprechpartner
» Angebote

Natürlich sind wir auch 
persönlich für Sie da!
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 
  
Diabetes vermeiden - LKK bezuschusst 
Kurse zur Ernährung und Gewichtsab-
nahme 
  
Um eine Diabetes-Erkrankung zu vermei-
den, unterstützt die Landwirtschaftliche 
Krankenkasse (LKK) ihre Versicherten mit 
Zuschüssen zu Kursen zur Vermeidung von 
Mangel- und Fehlernährung sowie zur Ver-
meidung und Reduktion von Übergewicht. 
Immer mehr Menschen leiden unter der 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), eine 
krankhafte Störung des Zuckersto� wech-
sels, die den Blutzuckerspiegel dauerhaft er-
höht und dadurch Gefäße, Herz, Augen so-
wie Nieren schädigt. Deshalb sollte Diabetes 
frühzeitig erkannt und behandelt werden, 

darauf weist die SVLFG anlässlich des Tages 
der gesunden Ernährung am 7. März hin. 
Diabetes wird in zwei Typen unterschieden: 
Typ 1 wird durch eine gestörte Insulinpro-
duktion verursacht, ist in der Regel erblich 
bedingt und beginnt meist schon im Kindes-
alter. Beim Typ 2 sind neben der Erbveranla-
gung Übergewicht und Bewegungsmangel 
die Hauptursachen. Dieser Typ 2 kann schon 
durch einen gesunden Lebensstil vermie-
den werden. 
Die LKK gibt hierzu folgende Tipps:
• Vollkornbrot, -nudeln und -reis sowie Kar-

to� eln enthalten kaum Fett, dafür aber 
reichlich Vitamine, Mineralsto� e, Spuren-
elemente sowie Ballaststo� e und sekun-
däre P� anzensto� e.

• Auch frische/s Salate, Gemüse und Obst 
liefern reichlich Vitamine sowie Mineral- 
und Ballaststo� e.

• Zucker nach Möglichkeit vermeiden, 
denn er treibt den Blutzucker und damit 
auch den Insulinspiegel in die Höhe. Insu-
lin füllt die Fettzellen und verhindert, dass 

Fett abgebaut werden kann.
• Tierische Fette reduzieren, das heißt 

Fleisch, Wurst, Käse und andere tierische 
Lebensmittel in Maßen zu essen.

• Bestimmte Fette aus P� anzen bevorzu-
gen – gut sind zum Beispiel Raps- und Oli-
venöle sowie Nüsse und Samen.

• Sparsam salzen, vor allem bei hohem Blut-
druck.

 
Entscheidend ist auch, wie die Speisen zu-
bereitet werden. Hier gilt: Kurze Garzeit, 
wenig Wasser, wenig Fett. So behalten die 
Lebensmittel nicht nur ihren natürlichen 
Geschmack, sondern auch ihre Nährsto� e. 
Förderlich sind zudem ausreichende Bewe-
gung und Sport, am besten an der frischen 
Luft. Auch Nikotinverzicht und Stressver-
meidung sind wichtige Faktoren. 
Präventionskurse, die von der LKK bezu-
schusst werden, führt die LKK auf ihrer Inter-
netseite unter: www.svlfg.de/gesundheits-
kurse-� nden 

BEREITSCHAFTSDIENSTE

NOTRUF
Polizei (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 01805 1929 2300
 

APOTHEKE
Bereitschaftsdienst der Apotheken unter 
www.aponet.de

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Krankentransport  0761 19222
DRK-Servicezentrale  07631/1805-0
 (rund um die Uhr besetzt)
HausNotruf und Mobilruf, Fahrdienst, Tagespflege,
Senioren- und Bewegungsprogramme

Pflegestützpunkt  
(ehemals i-punkt Fritz-Berger-Stiftung) 
neutrale, kostenfreie Beratung rund um die Themen Alter 
und Pflege, Ansprüche und Möglichkeiten. In den geraden 
Wochen freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr in Schliengen im 
Bürger- und Gästehaus, Nidauer Platz 1. Eine vorherige 
Terminvereinbarung ist zwingend notwendig! Tel. 07621 
410-5033 oder info@pflegestuetzpunkt-loerrach.de.

EUTB® - Beratungsstelle für Menschen mit Behinde-
rung der Fritz-Berger-Stiftung: 
unabhängige und kostenfreie Beratung zu allen Fragen, 
die mit den Themen eigene Behinderung oder Behinde-
rung von Angehörigen zu tun haben. 
Beratungen sind telefonisch, per Email, per Video-Chat und 
persönlich in der Beratungsstelle in Lörrach (Chesterplatz 
9)  möglich. Terminvereinbarung unter: Tel. 07621 4105036 
oder 07621 4105037, Email: eutb@fritz-berger-stiftung.de

Kirchliche Sozialstation Südliches Markgräflerland
Papierweg 18, 79400 Kandern, Tel. 07626 91412-0
Wenn Sie pflegerische Hilfe, Beratung oder Ausführungen 
ärztlicher Verordnungen benötigen, erreichen Sie uns täg-
lich von 8:00 – 13:00 Uhr (ansonsten AB).

Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler
Sie brauchen Hilfe bei der Pflege, bei ärztlichen Verordnun-
gen oder Beratung? Infos von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter 
Tel. 07635 3136202 (ansonsten Anrufbeantworter). 

Hospizgruppe Kandern Tel. 07626 914120

Caritas
Betreuungsgruppen
für demente Menschen Tel. 07621 927521
Häusl. Betreuungsdienst  
für demente Menschen Tel. 07621 927520

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg Tel. 0761 36122
www.bsvsb.org

LANDWIRTSCHAFT

KURZ & AKTUELL

Das Weingut Blankenhorn lädt ein zu folgenden Online-Verkostungen 
bzw. Online-Seminaren: 
ONLINE: Sektseminar „Let`s talk about 
Sekt“ am Donnerstag, 8.4.2021, 19 Uhr, 
40,40 € 
Wir trinken ihn oft – an Geburtstagen, 
beim Wiedersehen mit Freunden, als Ape-
ritif oder einfach nur, weil wir Lust auf ein 
prickelndes Getränk haben: Sekt! Aber was 
wissen wir eigentlich über dieses originelle 
Getränk? 

ONLINE: Mädelsabend - Frauen unter 
sich am Donnerstag, 11.3.2021, 19 Uhr, 
38,00 € 
Pünktlich zum internationalen Frauentag 
gibt eine Frauen-Weinprobe. Nicht alle 
Frauen trauen sich, in gemischten Gruppen 
Fragen zu stellen – deswegen bleiben die 
Frauen an diesem Abend unter sich. Was 
SIE schon immer über Wein wissen wollten 
– ganz ungeniert fragen.

ONLINE: Weine aus dem Holz am Freitag, 
26.3.2019, 19 Uhr, 51,90 € 
„Der Wein wurde im Holz ausgebaut!“ – 
was heißt das eigentlich? Welche verschie-
denen Holzfässer gibt es? Welchen Ein� uss 
hat das Holz auf den Wein? Diese und mehr 
Fragen werden hier beantwortet. 
  
Anmeldung:  info@gutedel.de oder www.
weingut-blankenhorn.de/shop 



Seite 7 Donnerstag, 04. März 2021 Schliengen

Katholische Seelsorgeeinheit 
Schliengen  
Freiburger Str. 4, Schliengen,
Tel. 07635 / 8244780 

Bürozeiten: Mittwoch und Freitag: 10-12 Uhr, Dienstag 16 bis 18 Uhr 

Geplante Gottesdienste: Geänderte Regeln zum Hygienekonzept. 
Mit Anmeldung beim Ordnungsamt, Zusammenkünfte mehr als 10 
Pers.; Medizinische Maskenp� icht; Abstandsregelung : die maxima-
le Anzahl der Besucher wird bei Einhaltung des Mindestabstandes 
nicht überschritten; der Gemeindegesang ist untersagt; es werden 
Listen geführt: die Daten der Besucher werden nach der CoronaVO 
erhoben. Dankeschön an die ehrenamtlichen Ordnungsdienst-Mit-
arbeiter.   
  
4. März  Donnerstag der 2. Fastenwoche    
Liel 17.45 Uhr Rosenkranz  
Liel 18.30 Uhr Hl. Messe  
Bamlach 18.30 Uhr  Gebetstag um geistliche Berufungen: für 

die Mesnerinnen, dass ihr Dienst sie mit 
Freude erfüllt 

  
5. März Freitag der 2. Fastenwoche: Weltgebetstag : Frau-
en aller Konfessionen laden ein
Schliengen 19.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst : Weltgebets-

tagsland: Vanuatu (nur nach vorheriger 
Anmeldung)

Bamlach, Bad Bellingen  In Bamlach liegen Gottesdiensthefte und 
Informationen zum Weltgebetstagsland 
Vanuatu in der Kirche aus.  

  
6. März  Samstag der 2. Fastenwoche  
Schliengen 7.30 Uhr Stille Heilige Messe : 
  
7. März 3. Fastensonntag  
Bamlach 9.00 Uhr heilige Messe 
Liel 9.00 Uhr heilige Messe 
Schliengen 10.30 Uhr Heilige Messe und Verkauf aus Fairem Handel 
Bad Bellingen 10.30 Uhr Heilige Messe 
  
8. März  Montag der 3. Fastenwoche  
Schliengen 7.30 Uhr Stille Heilige Messe 
  
9. März  Dienstag der der 3. Fastenwoche  
Bad Bellingen 17.45 Uhr Rosenkranz  
Bad Bellingen 18.30 Uhr Hl. Messe  
Bad Bellingen 19.15 Uhr Eucharistische Anbetung  
  
10. März  Mittwoch – der 3. Fastenwoche  
Bamlach 18.30 Uhr  Hl. Messe für Emil und Mathilde Kallmann, 

Philomena und Fritz Höferlin  

11. März Donnerstag: der 3. Fastenwoche    
Liel 17.45 Uhr Rosenkranz  
Liel 18.30 Uhr  Hl. Messe für Gottfried und Brigitte Sprich,  

Edwin Zimmermann, Eltern und Ge-
schwister

Krankenkommunion: Freitag, 5. März 2021 
Sie oder ein ans Haus gebundener, kranker Angehöriger möchten 
die Kommunion empfangen? Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro 
in Schliengen unter der Telefonnummer 07635-8244780. Schlien-
gen, Mauchen und Liel ab 10.00 Uhr und in Bad Bellingen und Bam-
lach: nach Absprache: (Tel 1253) 
  
Weltgebetstag: Ökum. Gottesdienst: Nur mit Voranmeldung: 
Marylène Glatter (Tel.: 2764) am Freitag, 5. März 2021 um 19.00 Uhr in 
der St.Leodegar-Kirche Schliengen. Dieses Jahr kommen die Gebete 
von Frauen aus VANUATU. In Bamlach  liegen die Gottesdiensthef-
te mit Informationen über das Land Vanuatu in der Kirche St. Peter 
und Paul aus. Der Weltgebetstag gilt als die größte christlich-öku-
mensche Bewegung überhaupt. In über 170 Ländern der Welt wird 
am ersten Freitag im März über die Sorgen und Nöte der Frauen aus 
einem Land (dieses Jahr aus Vanuatu, Inselgruppe bei Neuseeland) 
informiert und gebetet. Durch informiertes Beten entsteht bewuss-
tes Handeln. Gerne können Sie die Hefte mit nach Hause nehmen. 
Ebenso in der Kath. Kirche St. Leodegar in Bad Bellingen. 
  
Eucharistische Anbetung: 
Am kommenden Sonntag, 7. März 2021, um 17:00 Uhr � ndet eine 
eucharistische Anbetungsstunde in Bad Bellingen statt. 
  
Kath. ö� entl. Bücherei Schliengen 
Die Bücherei ist Corona-bedingt bis auf weiteres geschlossen, bue-
cherei@se-schliengen.de   
 

 

Evang. Kirchengemeinde Schliengen
Wochenspruch 
Wer seine Hand an den P� ug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. (Lk 9,62) 
  
Sonntag, den 07.03.2021 3. Sonntag der Passionszeit (Okuli) 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Prälat-Hebel-Kirche in Schliengen 
10.15 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche in Auggen 
  
Wir bitten Sie, um das Tragen einer medizinischen Maske und um 
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften. 
  
Ihr Pfarrer Schulze-Wegener 

WIR GRATULIEREN

Herrn  Günther Schmidt, Schliengen, 
zum 70. Geburtstag am 11. März 2021, 

  
Frau Marianne Zimmermann, Schliengen, 

zum 70. Geburtstag am 13. März 2021 
  

und 

Frau Gertrud Baumann, Mauchen, 
zum 85. Geburtstag am 15. März 2021. 

Die Gemeinde gratuliert auch allen Jubilaren, 
die namentlich nicht genannt werden möchten, 
recht herzlich und wünscht Ihnen alles Gute, vor 

allem aber Gesundheit. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN



Seite 8 Donnerstag, 04. März 2021 Schliengen

 

Evang. Kirchengemeinde
Eggenertal-Feldberg

Unsere Homepage: www.kirchehochdrei.de 
  
Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, liebe BesucherInnen unserer 
Gottesdienste, 
Der Weltgebetstag am 5.3.2021 wird wegen des immer noch ak-
tuellen Lockdowns in diesem Jahr in unserer Gemeinde nicht live 
gefeiert. An diesem Tag werden in allen Kirchen unserer Gemeinde 
Gebetsordnungen des diesjährigen Weltgebetstagslandes Vanuatu 

ausliegen, die man sich bei Interesse gerne dort holen kann. 
Es ist geplant, im Frühsommer dieses Jahres diesen Gottesdienst im 
Freien nachzuholen. 
Weil es uns wichtig ist, die Menschen in Vanuatu zu unterstützen, 
bitten wir auf diesem Wege um Spenden. Die Kontoverbindung ist 
im Gemeindebrief bereits verö� entlicht, Spenden können aber auch 
gerne im Pfarramt abgegeben werden. 
Auch die Sonntagsgottesdienste unserer Kirchengemeinde � nden 
derzeit noch nicht statt. Wir ho� en, dass sich auch dies bald ändert. 
Tröstliche Gedanken und Impulse sowie 14-tägig unsere Sonntags-
gedanken als digitaler Gottesdienst � nden Sie auf unserer Home-
page www.kirchehochdrei.de sowie auf unserem youtube – Kanal. 
Herzliche Einladung dazu. 
Pfarrer Ralf Otterbach: 07635-409 

Musikschule 
Markgrä� erland

Die Musikschule Markgrä� er-
land stellt sich vor! 
Das vergangene und das aktuelle Jahr ha-
ben die Musikschule Markgrä� erland nicht 
nur vor die bekannten Herausforderungen 
der Covid -19 Pandemie gestellt; auch per-
sonell gab es einige Veränderungen. 
So konnte Fabian Grabert im September 
2020 als neuer Schulleiter gewonnen wer-
den und durfte, zunächst mit der langjäh-
rigen Leiterin Hanna Otto, die Einarbeitung 
beginnen. Als diese dann im November 
2020 in den Ruhestand ging, war allerdings 
aufgrund der andauernden Erkrankung des 
Co-Leiters Winfried Meier -Ehrat ein schnel-
les Handeln nötig und so begann Tobias 
Elsäßer als stellv. Schulleiter bereits im De-
zember mit seiner Einarbeitung, bis er nun 
im Februar 2021 o�  ziell in der Geschäfts-
stelle in Schliengen seine Arbeit beginnen 
konnte. 
Unterstützt werden die beiden Leiter dabei 
von Anette Heckert (seit 09/2016) und zwei-
mal wöchentlich von Marion Stiefel (seit 
11/2018). 
Die aktuell wichtigsten Aufgaben sind nun 
die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs im 
Distanzunterricht und die Kommunikation 
zwischen Kultusministerium (und den damit 
eingehenden Verordnungen) sowie den El-
tern, Schülern und Lehrkräften. 
Durch Online Angebote in fast allen Berei-
chen, können weiterhin ca. 90 % der Schü-
lerinnen und Schüler unterrichtet werden. 
Dies ist im Einzelunterrichtsbereich gut 
möglich, wird aber bei größeren Gruppen 
schwieriger. Seit kurzem stehen nun spe-
ziell entwickelte Konzepte bereit, die auch 
im musikalischen Früherziehungsbereich, 
beim Instrumentenkarussell und bei den 
Vorstellungen der Instrumente in Kooperati-
onsklassen an allgemeinbildenden Schulen 
zum Einsatz kommen. 
Die Ho� nung liegt nun auf sinkenden In-
zidenzzahlen und der damit verbundenen 
sinnvollen Ö� nung der Musikschule für den 
Präsenzunterricht. 

Tobias Elsäßer 

Anette Heckert 

Marion Stiefel 

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, 
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, 
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Unsere neuen zusätzlichen 
Online Angebote: 
Yoga und die Kraft der Stille 
Für Anfänger*innen und Fortgeschrittene, 
die das sanfte meditative Üben vorziehen. 
In diesem Kurs praktizieren wir die ganz-
heitliche Methode (Körper-/Atemübungen 
und Meditation). Der Kurs wird über das Pro-
gramm Zoom durchgeführt 
mittwochs, ab 03.03.21, 
19:00 - 20:30 Uhr, 5x 
Online, bequem bei Ihnen Zuhause, Gebühr 
33,00 € 
  
Wirbelsäulengymnastik für Männer 
In diesem Kurs sollen Männer jeden Alters 
Freude an der Bewegung wieder� nden. Ver-
schiedene Muskelgruppen werden gekräf-
tigt, gedehnt und mobilisiert. Anspannung 
und Entspannung folgen aufeinander im 
gesunden Wechsel. Der Kurs wird über das 
Programm Zoom durchgeführt 
donnerstags, ab 04.03.21, 
18:15 - 19:15 Uhr, 5x 
Online, bequem bei Ihnen Zuhause, Gebühr 
23,00 € 
  
Yoga Anfängerkurs 
Yoga wirkt auf verschiedenen Ebenen. Auf 
der physischen Ebene hilft es, sich besser zu 
fühlen, zu entspannen, Energie zu tanken, 
beweglicher zu werden. Darüber hinaus hilft 
es auch zur inneren Ruhe zu kommen und 
sich besser zu konzentrieren. Der Kurs wird 
über das Programm Zoom durchgeführt 
montags, ab 08.03.21, 
18:30 - 20:00 Uhr, 4x 
Online, bequem bei Ihnen Zuhause, Gebühr 
35,00 € 

AUS DEN SCHULEN
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Didaktik in Videokonferenzen 
Welche kommunikativen Grundregeln über 
die allgemeinen Hinweise („mach mal die 
Kamera an“, „kannst Du bitte dein Mikro aus-
schalten, es hallt“, etc.) sollten beachtet wer-
den? Welche Tipps und Tricks gibt es, um die 
eigenen Botschaften auch digital bestmög-
lich zu übermitteln? Welchen Ein� uss haben 
eine funktionierende Technik auf die eige-
ne Wirkung und mit welchen didaktischen 
Hilfsprogrammen kann ich eine Videokonfe-
renz bestmöglich leiten und voranbringen? 
Der Kurs wird über das Programm Microsoft 
Teams durchgeführt. 
Dienstag, 09.03.21, 19:00 - 20:30 Uhr oder 
Mittwoch 10.03.21, 10.00 – 11.30 Uhr 
Online, bequem bei Ihnen Zuhause, Gebühr 
12,00 € 
  
Grundlagen der 
Klassischen Buchführung 
Der Lehrgang beinhaltet eine systemati-

sche und praxisbezogene Einführung in das 
Sachgebiet der doppelten Buchführung und 
wendet sich an Personen, die Grundkennt-
nisse erwerben wollen und an Beschäftigte 
im Handel, der Industrie oder der Verwal-
tung, die eine Tätigkeit im Rechnungswe-
sen anstreben. Ziel ist das Beherrschen der 
Systemlogik, verbunden mit dem Verständ-
nis der buchhalterischen Zusammenhänge. 
Der Kurs wird über das Programm Microsoft 
Teams durchgeführt 
donnerstags, ab 11.03.21, 
19:00 - 21:00 Uhr, 8x 
Online, bequem bei Ihnen Zuhause 
  
WhatsApp, Telegram und Co. - Messenger 
Dienste und ihre vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten 
Der große Vorteil: meist keine Kosten, benö-
tigt wird nur eine Internetverbindung, man 
kann sich schnell und unkompliziert per 
Chat oder Videokonferenz unterhalten, Vi-

deos austauschen, etc... Welche/r Dienst(e) 
passt/passen zu mir? Wie gestaltet sich der 
Datenschutz? Welche Funktionen kann ich 
nutzen? Der Kurs wird über das Programm 
Microsoft Teams durchgeführt. 
Donnerstag, 08.04.21, 18:00 - 19:30 Uhr 
Online, bequem bei Ihnen Zuhause, Gebühr 
12,00 € 
  
Facebook, Instagram, Twitter - soziale 
Medien sinnvoll nutzen 
In diesem Kurs werden wir uns konkret damit 
beschäftigen, wie Sie ein Pro� l einrichten 
können, welche wesentlichen Funktionen 
(Beiträge und Bilder posten, Kommentare 
verfassen, Gruppen beitreten, etc.) und wie 
Sie sich bestmöglich vernetzen können. 
Der Kurs wird über das Programm Microsoft 
Teams durchgeführt. 
Donnerstag, 29.04.21, 19:00 - 20:30 Uhr 
Online, bequem bei Ihnen Zuhause, Gebühr 
12,00 € 

 Deutschen Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg 

Jahresmeldung für 2020 prü-
fen: Bares Geld für die Rente
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten 
Beschäftigte von ihren Arbeitgebern die 
Jahresmeldung für 2020 bekommen. Aus 
dieser Jahresmeldung geht hervor, wie lan-
ge die Arbeitnehmer beschäftigt waren und 
was sie verdient haben. Sie ist ein wichtiges 
Dokument für die Rentenversicherung, weil 
aus diesen Daten die spätere Rente berech-
net wird. Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg rät deshalb, alle An-
gaben genau zu prüfen und die Jahresmel-
dung gut aufzubewahren.

Wichtig sind Name, Geburtsdatum, An-
schrift, Versicherungsnummer, Dauer der 
Beschäftigung und Bruttoverdienst. Wer 
Fehler entdeckt, sollte sich umgehend an 
den Arbeitgeber oder die Krankenkasse 
wenden und die Jahresmeldung berich-
tigen lassen. Denn fehlerhafte Angaben 
können bares Geld kosten und eine zügige 
Berechnung der späteren Rente erschweren.

Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademie für den 
Regierungsbezirk Freiburg e.V. 
Betriebswirt/in (VWA): Jetzt noch � exib-
ler studieren - berufsbegleitend und 50% 
online  
Online-Infoabend der VWA Freiburg am 
16. März.2021 um 18 Uhr unter www.
vwa-freiburg.de    
Das in der Wirtschaft anerkannte und sehr 
geschätzte Studium zum/zur Betriebswirt/
in (VWA) � ndet seit jeher an zwei Abenden 
unter der Woche statt und lässt sich somit 
ideal mit dem Beruf vereinbaren. Jetzt 
wird das VWA-Erfolgsmodell des berufsbe-
gleitenden Studiums noch � exibler. Denn 
50% der Lehrveranstaltungen werden ab 
September 2021 online übertragen. Das 
bedeutet, die Vorlesungen zum einen 
Themengebiet � nden live und interaktiv im 
virtuellen Hörsaal am heimischen Compu-
ter, Laptop oder Smartphone statt. Andere 
Themen erarbeiten sich die Teilnehmenden 
gemeinsam mit den Dozent*innen und 
ihren Mitstudierenden vor Ort, wo sie sich 
persönlich austauschen, Kontakte knüpfen 
und Lerngruppen bilden können. Ein für 
die Motivation entscheidender Faktor, wie 
VWA-Absolventen immer wieder betonen. 
Im September startet in Freiburg und Of-

fenburg das Studium zum/zur Betriebswirt/
in (VWA) in die nächste Runde. Parallel oder 
im Anschluss an dieses Studium können die 
Studierenden auch den akademischen Grad 
Bachelor of Arts (B.A.) an der VWA Business 
School erreichen. 
Weitere Informationen unter: https://www.
vwa-freiburg.de/betriebswirt, Tel: (0761) 
38673-15, E-Mail: info@vwa-freiburg.de 
  
  

Agentur für Arbeit Lörrach 
Schule vorbei. Und nun? 
Digitaler Elternabend der Agentur für Ar-
beit Lörrach unterstützt und informiert 
Eltern von Schulabgängern 
Beim Thema Berufsorientierung und Berufs-
wahl sind Eltern die wichtigsten Ratgeber und 
Bezugspersonen für ihre Kinder. Die Agentur 
für Arbeit Lörrach bietet deshalb im Rahmen 
der Woche der Ausbildung insgesamt vier un-
terschiedliche Veranstaltungen für Eltern von 
Schülerinnen und Schülern an, die im nächs-
ten Jahr oder später die Schule verlassen. 

Eine weiterführende Schule kann für das 
spätere beru� iche Ziel wichtig sein. Aber 
welche Schularten gibt es und welcher Ab-
schluss passt am besten zu dem späteren 
Berufswunsch? 

INFORMATIONEN ZUM ALLTAG

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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Im Rahmen der Online-Veranstaltungen 
bekommen interessierte Eltern verschiede-
ne Wege aufgezeigt, welche Ansätze und 
Überbrückungsvarianten –je nach Schul-
abschluss - gewählt werden können. Die 
Teilnehmenden erhalten einen kurzen Über-
blick über die verschiedenen Möglichkeiten 
einer Ausbildung oder eines Studiums nach 
der Schule. Sollte ein Schulwechsel notwen-
dig oder empfohlen sein, können Eltern 
erfahren, welche Alternativen und Perspek-
tiven bestehen. Beratungsfachkräfte berich-
ten aus der Praxis, geben wichtige Tipps und 
Infos und stehen für Fragen zu Verfügung. 

Je nach Schultyp stehen folgende On-
line-Angebote kostenlos zur Verfügung: 

• Montag, 15.03.2021 um 18 Uhr:

Elternabend für Eltern von Kindern, die im 
nächsten Jahr den Hauptschulabschluss  
anstreben (Wege nach dem Hauptschulab-
schluss)

• Dienstag, 16.03.2021 um 19 Uhr:

Elternabend für Eltern von Kindern, die im 
nächsten Jahr die Mittlere Reife anstreben 
(Wege nach der Mittleren Reife)

• Mittwoch, 17.03.2021 um 19.30 Uhr:

Elternabend für Eltern von Kindern, die das 
Abitur anstreben (Wege nach dem Abitur) 

Diese Veranstaltungen � nden online per 

Skype statt. Es ist dafür keine Skype-App 
erforderlich. Die Teilnehmenden benötigen 
ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/
Tablet/Laptop/Rechner). Der Einladungslink 
wird mit der Anmeldebestätigung mitge-
teilt. Anmeldeschluss ist der 14.03.2021 un-
ter loerrach.berufsberatung@arbeitsagen-
tur.de 

Bei der Telefonsprechstunde für Eltern 
beantworten Experten alle Fragen rund 
ums Thema Unterstützung im Berufs-
wahlprozess 
Am Donnerstag, 18.03.21 � ndet von 16 – 19 
Uhr die telefonische „Elternsprechstunde“ 
über die Hotline 07621 178 888 statt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Der Freundeskreis Schloss Bürgeln unterstützt Bürgeln
Auf Schloss Bürgeln ruht infolge der Pandemie seit längerem die 
Arbeit. So fehlen in der Kasse die Einnahmen durch Eintrittsgelder, 
Hochzeitsfeiern und sonstigen Veranstaltungen. Auch die Gastro-
nomie ist geschlossen. Zur Unterstützung der laufenden Ausgaben 
spendet der Freundeskreis, der selbst zur Zeit keine monatlichen 
Meetings und Veranstaltungen durchführen kann, einen Betrag von 
2000 €. Bereits im vergangenen Jahr hat sich der Verein stark mit 
Zuschüssen zur Dachsanierung (5000 €) und der durch den Pächt-
erwechsel bedingten Sanierung der Schlosswirtschaft (2500 €) be-
teiligt. 
In dieser schwierigen Zeit versuchte der Verein Hilfestellung für 
„Menschen in Not“, wie es in seiner Satzung lautet, durch besonders 
ausgewählte Projekte zu leisten. 
Neben der Unterstützung von Einzelpersonen, wie beim Erholungs-
urlaub eines behinderten Kindes an der Nordsee (1355 €), der Bezah-
lung der Therapie für eine Person (1800 €) und einer Kleiderspende 
sind zwei Projekte besonders hervorzuheben: Für die Anschub� nan-
zierung der Schutzmasken für das Deutsche Rote Kreuz spendete 
der Verein 10.000 €, und für die Aktion „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ 1500 €. Insgesamt wurden so fast 20.000 € aufgewendet. Auch 
für das Jahr 2021 sind entsprechende Fördermaßnahmen geplant.
Gerne würden die Vereinsmitglieder ihr Vereinsleben wieder akti-
vieren. Vorhaben sind schon geplant: Besichtigung von Landtag 
und Staatsministerium in Stuttgart, dazu Besuch der Untertürk-
heimer Weinmanufaktur und des dortigen Weihnachtsmarktes. 

Und Gelder müssen auch noch requiriert werden. Vielleicht klappt 
es ja bis zum Schliengener Weihnachtsmarkt im Dezember.
 

Schatzmeister Stefan Langer überreicht den Scheck über 2.000 € an 
die Leiterin der Schlossverwaltung  Melanie Vollmer. 

AUS DEN VEREINEN

Ende des 

redaktionellen 
Teils
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Achtung
Die Person, die im Bereich Biefang
seit längerer Zeit, immer zwei- bis
dreimal in der Woche nachts, meine
Pflanzen vergiftet, wird gebeten, dies
in Zukunft zu unterlassen.  

Außerdem ist das Betreten meines
Gartens, der Terrasse, des Hausein-
gangs und des Parkplatzes zu unter-
lassen.  

Sollte das Vergiften meiner Pflanzen
nicht aufhören, werde ich polizeiliche
Schritte einleiten.  

Gerlinde Zimmermann, Schliengen 

Seniorenbetreuung  
Krankenpflegerin sucht Halbtagsstelle ab 13.00 Uhr in 

Privathaushalt. Referenzen, Auto und langjährige Erfahrung 
im Pflegebereich vorhanden.  •  Tel.: 0152 21 800 397 

Grünland/Streuobstwiese
zu kaufen gesucht

im Markgräflerland für priv., ökolog. Bewirtschaftung.
Tel. 0761 78435



S’ 
immer 
dabei!

Blättle ’Blättle Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Neue Straße 68 T + 49 (0) 7628 / 80 56 236 
79588 Efringen-Kirchen/Istein
www.s-chaensterli.de E j.britsche@s-chaensterli.de



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



IHR URLAUB FÜR ZUHAUSE

ROLLLÄDEN · JALOUSIEN · MARKISEN
KUNSTSTOFFFENSTER · INSEKTENSCHUTZ

MSC Mindful Self Compassion 
Achtsames Selbstmitgefühl • 8 Wochen-Kurs • live-online • Beginn: 18. März
- 8 Abende, um innezuhalten und Freundschaft zu schließen mit sich selbst -

Marlies Krämer 
07632 - 828 44 82 • www.selbstmitgefühl-badenweiler.de  

Beate Langenstrassen 
0152 545 717 96 • www.yoga-ayurveda-coaching.de 
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